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1 Einleitung 
 
Im Bereich Waldwinkel 13 b des Stadtgebiets Brandis wird die Erstellung eines qualifizierten 
Bebauungsplanes für 2 angrenzende Flurgrundstücke (326/3 und 326/a) beabsichtigt. Ziel ist 
es, die genannten Wochenendgrundstücke als Wohnbauflächen auszuweisen. 
 
Der Bebauungsplan sieht aufgrund der Nähe zu schützenswerten Waldflächen eine Aufnahme 
des Artinventars innerhalb der beiden Flurstücke vor. Eine Einschätzung soll unter Berück-
sichtigung der aktuellen Roten Listen des Freistaates Sachsen, der EU-Vogelschutzrichtlinie, 
der Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV, § 1 Satz 2 und Anlage 1) und des 
Bundesnaturschutzgesetzes (§ 7 Abs. 2 Nr. 13, Nr. 14) erfolgen. Abschließend werden 
Hinweise zur Einhaltung artenschutzrechtlicher Bestimmungen gemäß §39 sowie §44 des 
BNatSchG genannt. 
 

2 Allgemeine Hinweise zur Untersuchung 
 
Damit artenschutzrechtliche Konflikte auf ein Minimum begrenzt werden (Eingriffsregelung, 
§13 BNatSchG), erfolgte eine Vorort-Begehung sowie ausführliche Absprachen mit dem 
Auftraggeber und dem Ziel, Informationen über die anstehenden Baumaßnahmen einzuholen. 
 
Bereits am 07.12.2021 erfolgte eine Begutachtung der im Zuge der Baumaßnahme zu 
fällenden Bäume (3 Scheinzypressen, Flurgrundstück: 326/3). Dieser Fällung steht aus 
artenschutzrechtlicher Sicht nichts im Wege, da keine Höhlen, Spalten oder ausgediente 
Nester nachgewiesen werden konnten. Die Gehölzschutzsatzung der Stadt Brandis (Stand 
30.05.2000) erlaubt eine Entnahme neophytischer Arten, zu denen die Scheinzypressen 
zählen. Die betreffenden Bäume werden weder in Art noch Umfang innerhalb der Liste 
geschützter Gehölze dieser Satzung (§2 Abs. 2) aufgeführt. 
 
Die Ermittlung des Artinventars erfolgte für beide Flurgrundstücke am 30.03., 03.05. und 
21.07.2022. Der Juli-Termin diente zugleich der Überprüfung auf gebäude- und 
baumbewohnende Fledermausarten. Hierzu wurde die Begehungsdauer in die Abendstunden 
(Dämmerung) ausgeweitet. 
 
3 Allgemeine Beschreibung des Untersuchungsbereichs (UB) 
 
Der UB befindet sich im Ortsteil Waldsteinberg der Stadt Brandis im Landkreis Leipzig. 
Kennzeichnend für diesen Ortsteil sind Altbestände von Eiche und Buche, die von Süden und 
Osten an die beiden betreffenden Flurstücke heranführen. Generell finden sich neben 
Einfamilienhäusern zahlreiche Bungalows im Ortsteil. Es existieren im Hinblick auf potenzielle 
Amphibienvorkommen einige Teiche im direkten Umland des Ortsteils. Als Fließgewässer sind 
die Faule Parthe im Süden sowie der Todgraben im Norden der Baubesiedlung zu nennen. 
 
Flurgrundstück 326/3 ist derzeit über die Straße Waldwinkel (mit Asphaltdecke) zu erreichen. 
Das benachbarte Flurstück 326/a kann über den Lönsweg angefahren werden. Nördlich beider 
Flurstücke besteht ein Grünlandbereich, welcher einmalig im Jahr bewirtschaftet wird. 
 
Der UB befindet sich auf einer durchschnittlichen Höhe von 131 m über NHN. 
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4 Ergebnisse Artengruppen des Flurstücks 326/3 
 
4.1 Gesamtarteninventar Brutvögel (Aves) 
 
Im Flurstück 326/3 konnten während der Erfassung 2022 Nachweise von 5 Brutvogelarten 
erbracht werden. 
 
Die folgende Tabelle stellt die nachgewiesenen Arten mit ihrer deutschen Nomenklatur nach 
BARTHEL & HELBIG (2005), den ermittelten Status sowie die aktuellen Bestandszahlen dar. 
 
Die Brutvogelarten unterliegen divergierenden Schutzvorschriften, die in der Tabelle nach der 
EU-Vogelschutz-Richtlinie (Richtlinie 2009/147/EG der EU; EU-VSchRL), der 
Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) und dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
ebenso berücksichtigt sind wie die Einstufungen der Spezies hinsichtlich des 
Gefährdungsgrades gemäß der Roten Listen der Brutvögel Deutschlands (RYSLAVY, T., H.-G. 
BAUER, B. GERLACH, O. HÜPPOP, J. STAHMER, P. SÜDBECK & C. SUDFELDT (2020) und des 
Landes Sachsen (U. ZÖPHEL, H. TRAPP & R. WARNKE-GRÜTTNER, 2015). 
 
Tabelle 1: administrativer Schutz und Gefährdungsgrad der nachgewiesenen Brutvogelarten (Flurstück 
326/3) 

Deutscher Artname 
Schutz Gefährdung 

Status 
im UG 

 
Bestand 

2022 
 

EU-VSchRL BArt- 
SchV 

BNat- 
SchG 

RLB D 
(2020) 

RLB SN 
(2015) 

Buntspecht Art. 1  b   B 1 BP 
Blaumeise Art. 1  b   B 1 BP 
Trauerschnäpper Art. 1  b 3 V B 1 BP 
Rotkehlchen Art. 1  b   B 1 BP 
Buchfink Art. 1  b   B 1 BP 

Erklärungen: 
Status: B–sicherer Brutvogel 
Bestand: BP–Brutpaar 
Administrativer Schutz: 
Vogelschutzrichtlinie-Richtlinie 2009/147/EG (EU-Vogelschutzrichtlinie – EU-VSchRL): 
Art. 1 – europäische Vogelart nach Art. 1 mit allg. Schutzerfordernis nach Art. 2 und 3 der EU-
VSchRL 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG): 
b – besonders geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 b, Doppelbuchstabe bb des BNatSchG 
Gefährdung: Gefährdungsgrade nach den Roten Listen der Brutvögel Deutschlands und Sachsens: 

0–ausgestorben oder verschollen, 1–vom Aussterben bedroht, 2–stark gefährdet,  
3–gefährdet, R–extrem selten, V–Art der Vorwarnliste 

wertgebende Arten: Fettdruck 
 
Die räumliche Verteilung der Reviermittelpunkte bzw. Brutplätze der einzelnen Arten kann 
Karte 1 entnommen werden. 
 
Alle nachgewiesenen Arten sind als europäische Vogelarten im Sinne des Art. 1 der EU-
VSchRL einzuordnen. Sie unterliegen damit einem allgemeinen Schutzerfordernis nach den 
Art. 2 und 3 der genannten Richtlinie. 

  



Artenschutzbericht Brandis 
 

Ornithologisches Gutachten (2022) Firma Gerfried Klammer 
 

 8 

Auf der Grundlage des § 7 Abs. 2 Nr. 13 Buchstabe b) Doppelbuchstabe bb) des BNatSchG 
sind alle im Untersuchungsgebiet vorkommenden Brutvögel besonders geschützt. 
 
Der Trauerschnäpper wird bundesweit als gefährdete Art der Kategorie 3 angesehen. Bezogen 
auf das Territorium von Sachsen ist ein Rückgang des Bestands zu erkennen. Die Art wird 
daher in die Vorwarnstufe eingruppiert. 
 
4.2 Gesamtarteninventar Säugetiere (Mammalia) 
 
Im Flurstück 326/3 wurden während der Erfassung 2022 Nachweise von 3 Säugetierarten 
erbracht. 
 
Die folgende Tabelle stellt alle nachgewiesenen Arten mit ihrer deutschen Nomenklatur, den 
ermittelten Status sowie die aktuellen Besatzzahlen dar. 
 
Die im UB nachgewiesenen Säugetierarten unterliegen divergierenden Schutzvorschriften 
(Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)), die hier 
ebenso berücksichtigt sind wie die Einstufungen hinsichtlich des Gefährdungsgrades gemäß 
der Roten Listen der Säugetiere Deutschlands (BfN, 2020) und des Landes Sachsen (H. 
Ansorge, S. Hauer & R. Wolf, 2015). 
 
Tabelle 2: administrativer Schutz und Gefährdungsgrad der nachgewiesenen Säugetiere (Flurstück 326/3) 

Deutscher Artname 
Schutz Gefährdung 

Status 
im UG 

 
Besatz 
2022 

 
BArtSchV BNatSchG 

RL D 
(2020) 

RL SN 
(2015) 

Eichhörnchen 1.2 b   VK 1 
Waldspitzmaus 1.2 b   VK 1  
Brandmaus 1.2 b   VK 2 

Erklärungen: 
Status:  VK–Vorkommen 
Administrativer Schutz: 
Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV):  
1.2–besonders geschützte Art nach §1 Satz 1, Anlage 1, Spalte 2 der BArtSchV. 
Bundesnaturschutzgesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (BNatSchG):  
b–besonders geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 des BNatSchG; 
 
Die räumliche Verteilung der Reviermittelpunkte bzw. der Fortpflanzungsstätten der einzelnen 
Arten kann Karte 2 entnommen werden. 
 
Aufgrund der Anlage 1 Spalte 2 der BArtSchV werden alle nachgewiesenen Säugetierarten 
des Flurstücks 326/3 als besonders geschützte Arten deklariert. 
 
Auf der Grundlage des § 7 Abs. 2 Nr. 13 des BNatSchG sind alle im Flurstück 326/3 
vorkommenden Säugetiere besonders geschützt. 
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5 Ergebnisse Artengruppen des Flurstücks 326/a 
 
5.1 Gesamtarteninventar Brutvögel (Aves) 
 
Im Flurstück 326/a konnten während der Erfassung 2022 Nachweise von 6 Brutvogelarten 
erbracht werden. 
 
Die folgende Tabelle stellt alle nachgewiesenen Arten mit ihrer deutschen Nomenklatur nach 
BARTHEL & HELBIG (2005), den ermittelten Status sowie die aktuellen Bestandszahlen dar. 
 
Die Brutvogelarten unterliegen divergierenden Schutzvorschriften, die in der Tabelle nach der 
EU-Vogelschutz-Richtlinie (Richtlinie 2009/147/EG der EU; EU-VSchRL), der Bundesarten-
schutzverordnung (BArtSchV) und dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ebenso 
berücksichtigt sind wie die Einstufungen der Spezies hinsichtlich des Gefährdungsgrades 
gemäß der Roten Listen der Brutvögel Deutschlands (RYSLAVY, T., H.-G. BAUER, B. GERLACH, 
O. HÜPPOP, J. STAHMER, P. SÜDBECK & C. SUDFELDT (2020) und des Landes Sachsen (U. 
ZÖPHEL, H. TRAPP & R. WARNKE-GRÜTTNER, 2015). 
 
Tabelle 3: administrativer Schutz und Gefährdungsgrad der nachgewiesenen Brutvogelarten (Flurstück 
326/a) 

Deutscher Artname 
Schutz Gefährdung 

Status 
im UG 

 
Bestand 

2022 
 

EU-VSchRL BArt- 
SchV 

BNat- 
SchG 

RLB D 
(2020) 

RLB SN 
(2015) 

Ringeltaube Art. 1  b   B 1 BP 
Blaumeise Art. 1  b   B 1 BP 
Kohlmeise Art. 1  b   B 1 BP 
Amsel Art. 1  b   B 1 BP 
Singdrossel Art. 1  b   B 1 BP 
Buchfink Art. 1  b   B 1 BP 

Erklärungen: 
Status: B–sicherer Brutvogel 
Bestand: BP–Brutpaar 
Administrativer Schutz: 
Vogelschutzrichtlinie-Richtlinie 2009/147/EG (EU-Vogelschutzrichtlinie – EU-VSchRL): 
Art. 1 – europäische Vogelart nach Art. 1 mit allg. Schutzerfordernis nach Art. 2 und 3 der EU-
VSchRL 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG): 
b – besonders geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 b, Doppelbuchstabe bb des BNatSchG 
 
Die räumliche Verteilung der Reviermittelpunkte bzw. Brutplätze der einzelnen Arten kann 
Karte 3 entnommen werden. 
 
Alle nachgewiesenen Arten sind als europäische Vogelarten im Sinne des Art. 1 der EU-
VSchRL einzuordnen. Sie unterliegen damit einem allgemeinen Schutzerfordernis nach den 
Art. 2 und 3 der genannten Richtlinie. 
 
Auf der Grundlage des § 7 Abs. 2 Nr. 13 Buchstabe b) Doppelbuchstabe bb) des BNatSchG 
sind alle im Flurstück vorkommenden Brutvögel besonders geschützt. 
 
Hinsichtlich der Bundesartenschutzverordnung sowie der entsprechenden Roten Listen 
weisen alle auf Flurstück 326/a nachgewiesenen Brutvogelarten keine weiteren Schutz- und 
Gefährdungseinstufungen auf. 
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5.2 Gesamtarteninventar Säugetiere (Mammalia) 
 
Im Flurstück 326/a konnten während der Erfassung 2022 Nachweise von 4 Säugetierarten 
erbracht werden. 
 
Die folgende Tabelle stellt alle nachgewiesenen Arten mit ihrer deutschen Nomenklatur, den 
ermittelten Status sowie die aktuellen Besatzzahlen dar. 
 
Die im UB nachgewiesenen Säugetierarten unterliegen divergierenden Schutzvorschriften 
(Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)), die hier 
ebenso berücksichtigt sind wie die Einstufungen hinsichtlich des Gefährdungsgrades gemäß 
der Roten Listen der Säugetiere Deutschlands (BfN, 2020) und des Landes Sachsen (H. 
Ansorge, S. Hauer & R. Wolf, 2015). 
 

Tabelle 4: administrativer Schutz und Gefährdungsgrad der nachgewiesenen Säugetiere (Flurstück 326/a) 

Deutscher Artname 
Schutz Gefährdung 

Status 
im UG 

 
Besatz 
2022 

 
BArtSchV BNatSchG 

RL D 
(2020) 

RL SN 
(2015) 

Braunbrustigel 1.2 b   VK 1 
Mückenfledermaus 1.2 b,s  3 VK 1 
Waldspitzmaus 1.2 b   VK 2  
Brandmaus 1.2 b   VK 2 

Erklärungen: 
Status:  VK–Vorkommen 
Administrativer Schutz: 
Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV):  
1.2–besonders geschützte Art nach §1 Satz 1, Anlage 1, Spalte 2 der BArtSchV. 
Bundesnaturschutzgesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (BNatSchG):  
b–besonders geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 des BNatSchG; 
s–streng geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 des BNatSchG 
Gefährdungsgrad: 
nach den Roten Listen der Säugetiere Deutschlands (RL D) bzw. Sachsens (RL SN): 
0–ausgestorben oder verschollen, 1–vom Aussterben bedroht, 2–stark gefährdet, 3–gefährdet, 
R–extrem selten, V–Art der Vorwarnliste 
wertgebende Arten: Fettdruck 
 
Die räumliche Verteilung der Reviermittelpunkte bzw. der Fortpflanzungsstätten der einzelnen 
Arten kann Karte 4 entnommen werden. 
 
Aufgrund der Anlage 1 Spalte 2 der BArtSchV werden alle nachgewiesenen Säugetierarten 
des Flurstücks 326/a als besonders geschützte Arten deklariert. 
 
Auf der Grundlage des § 7 Abs. 2 Nr. 13 des BNatSchG sind alle im Flurstück vorkommenden 
Säugetiere besonders geschützt. Zusätzlich gilt die Mückenfledermaus (Pipistrellus 
pygmaeus) als Anhang IV- Art der FFH-Richtlinie als streng schützt. 
 
Auf Grundlage der Roten Liste Sachsens (2015) gilt die Mückenfledermaus als gefährdete Art 
der Kategorie 3. Das einzige Vorkommen (vermutlich Wochenstube) beschränkt sich auf einen 
morschen Baumstamm an der Nordgrenze des Flurstücks. 
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5.3 Inventar der geschützten Gefäßpflanzen (Tracheophyta) 
 
Im Folgenden werden nur unter Schutz stehende Gefäßpflanzen der Bundesrepublik und des 
Freistaates Sachsen aufgelistet. 
 
Der Schutzstatus wurde auf Grundlage der derzeit geltenden Bestimmungen 
(Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) und Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)) 
ermittelt. Die Gefährdungseinstufung geschah auf Grundlage der Roten Listen der Farn- und 
Blütenpflanzen Deutschlands (D. Metzing et. al, 2018) und des Landes Sachsen (LfULG, 
2013). 
 
Tabelle 5: administrativer Schutz und Gefährdungsgrad der nachgewiesenen Gefäßpflanzen (Flurstück 
326/a) 

Deutscher Artname 
Schutz Gefährdung 

Status 
im UG 

 
Vorkommen 

2022 
 

BArtSchV BNatSchG 
RL D 

(2018) 
RL SN 
(2013) 

Gefleckter Aronstab    V VK 1 

Erklärungen: 
Status: VK–Vorkommen 
Gefährdungsgrad: 
nach den Roten Listen der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands (RL D) und Sachsens (RL SN): 
0–ausgestorben oder verschollen, 1–vom Aussterben bedroht, 2–stark gefährdet, 3–gefährdet, 
R–extrem selten, V–Art der Vorwarnliste 
 
Im Flurstück 326/a konnte während der Erfassung 2022 kein Nachweis einer wild 
existierenden, unter Schutz stehenden Population einer Gefäßpflanzenart erbracht werden. 
Jedoch ließ sich 1 Art der Vorwarnliste für den Freistaat Sachsen ermitteln. 
 
Das einzige Vorkommen des Gefleckten Aronstabs (Arum maculatum) wird in Karte 5 ver-
anschaulicht. 
 
5.4 Inventar der geschützten Insekten (Insecta) 
 
Hier werden nur unter Schutz stehende Insekten der Bundesrepublik und des Freistaates 
Sachsen aufgelistet. 
 
Der Schutzstatus wurde auf Grundlage der derzeit geltenden Bestimmungen 
(Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) und Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)) 
ermittelt. Die Gefährdungseinstufung geschah auf Grundlage der Roten Listen der 
Blatthornkäfer (Coleoptera) Deutschlands (U. Schaffrath, 2021) und des Landes Sachsen 
(LfULG, 1995). 
 
Tabelle 6: administrativer Schutz und Gefährdungsgrad der nachgewiesenen Insektenarten (Flurstück 
326/a) 

Deutscher Artname 
Schutz Gefährdung 

Status 
im UG 

 
Vorkommen 

2022 
 

BArtSchV BNatSchG 
RL D 

(2021) 
RL SN 
(1995) 

Eremit (Juchtenkäfer)  b,s 2 2 VK 1 

Erklärungen: 
Status:  VK–Vorkommen 
Administrativer Schutz: 
Bundesnaturschutzgesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (BNatSchG):  
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b–besonders geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 des BNatSchG 
s–streng geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 des BNatSchG 
Gefährdungsgrad: 
nach den Roten Listen der Blatthornkäfer Deutschlands (RL D) und Sachsens (RL SN): 
0–ausgestorben oder verschollen, 1–vom Aussterben bedroht, 2–stark gefährdet, 3–gefährdet, 
R–extrem selten, V–Art der Vorwarnliste 
wertgebende Arten: Fettdruck 
 
Im Flurstück 326/a wurde eine unter Schutz stehenden Insektenart aus der Familie der 
Blatthornkäfer nachgewiesen. 
 
Auf der Grundlage des § 7 Abs. 2 Nr. 13 sowie Nr. 14 des BNatSchG zählt der Eremit als 
Anhang IV-Art der FFH-Richtlinie zu den besonders und streng geschützten Insektenarten. 
 
Sowohl bundesweit als auch im Freistaat Sachsen wird der Eremit (Osmoderma eremita) als 
stark gefährdete Art der Kategorie 2 zugeschrieben. 
 
Das einzige Vorkommen des Eremits befindet sich in einem morschen Baumstamm an der 
Nordgrenze des Flurstücks (Karte 5). 
 
6 Gesamtbewertung des Gutachters 
 
6.1 Flurstück 326/3 
 
Im betrachteten Flurstück ließen sich unter Schutz stehende Arten der Artengruppen Vögel 
und Säugetiere nachweisen. Es gelang ein Nachweis von 5 Brutvogelarten, die mit je 1 
Brutpaar auftraten und als europäische Vogelarten gemäß der EU-Vogelschutzrichtline 
(2009/147/EG) als besonders geschützt gelten. Im festgestellten Arteninventar befand sich 
eine auf Bundesebene gefährdete Art der Kategorie 3 (Trauerschnäpper). 
 
Als Säugetierarten konnten das eurasische Eichhörnchen (1 Vorkommen), die 
Waldspitzmaus (1 Vorkommen) sowie die Brandmaus mit 2 Vorkommen nachgewiesen 
werden. Diese Arten gelten gemäß der Bundesartenschutzverordnung und des 
Bundesnaturschutzgesetzes als besonders geschützt. 
 
Durch die generelle Lage der vorgefundenen Brutstandorte bzw. das Vorkommen 
nachgewiesener Säugetierarten im Randbereich des Flurstücks ist bei Umsetzung des 
geplanten Projekts bei keiner der genannten Spezies mit einer Verlagerung der Reviere oder 
gar mit einer Bestandsminderung zu rechnen. Die für die Bebauung notwendige Fällung von 
Bäumen beschränkt sich auf 3 Exemplare der Scheinzypresse, die als neophytische Art in der 
Gehölzschutzsatzung der Stadt Brandis keinem Schutz unterliegt. Gleichzeitig konnte 
während des Vorort-Termins keine Eignung als Niststandort bewiesen werden. Weiterer 
Gehölzbestand ist von der Planung ausgenommen und bleibt unberührt. Hierzu zählen auch 
jene Sträucher und Bäume, welche als Niststandorte dienten. 
 
Zum Schutz einheimischer Arten sind die genannten Baumfällarbeiten sowie ggf. geringfügiger 
Gehölzschnitt (Hecken) außerhalb der Brutzeit (zw. 01. Oktober bis 28.Februar) durchzuführen 
(gemäß §39 Abs. 5 Nr.2 BNatSchG). Zudem sind die Verbote des §39 sowie §44 (BNatSchG) 
zu beachten. 
 
Aus der Sicht des Gutachters liegen unter Beachtung der Hinweise keinerlei 
artenschutzrechtliche Bedenken vor. Mit negativen Auswirkungen auf die Vogelwelt 
und weitere in diesem Gutachten betrachteten Artengruppen ist nicht zu rechnen. 
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6.2 Flurstück 326/a 
 
Im betrachteten Flurstück ließen sich unter Schutz stehende Arten der Artengruppen Vögel, 
Säugetiere und Insekten nachweisen. Daneben besteht 1 Vorkommen des Gefleckten 
Aronstabs, welcher derzeit in der Vorwarnliste Sachsens (RL SN 2013) geführt wird. 
 
Es gelang ein Nachweis von 6 Brutvogelarten, welche mit je 1 Brutpaar auftraten und als 
europäische Vogelarten gemäß der EU-Vogelschutzrichtline (2009/147/EG) als besonders 
geschützt gelten. Hinsichtlich der Roten Listen lässt sich derzeit für keine dieser Vogelarten 
eine Gefährdung erkennen. 
 
Als Säugetierarten konnten der Braunbrustigel (1 Vorkommen), die Mückenfledermaus (1 
Vorkommen), die Waldspitzmaus (2 Vorkommen) sowie die Brandmaus (2 Vorkommen) 
nachgewiesen werden. Diese Arten gelten gemäß der Bundesartenschutzverordnung und des 
Bundesnaturschutzgesetzes als besonders geschützt. Die Mückenfledermaus wird zusätzlich 
als streng geschützte Art im Anhang IV der FFH-Richtlinie geführt. In der Roten Liste Sachsens 
(RL SN 2015) wird die Art als gefährdet eingestuft. 
 
In der Artgruppe der Insekten ließ sich der Eremit (1 Vorkommen) nachweisen. Diese den 
Blatthornkäfern angehörende Art gilt sowohl bundesweit als auch in Sachsen als stark 
gefährdet. 
 
Sowohl das Vorkommen der Mückenfledermaus als auch des Eremiten begrenzen sich auf 
eine morsche Linde am Nordrand des Flurstücks. Dieser Baum stellt eine Lebensstätte 
besonders geschützter Arten dar. Eine Beeinträchtigung oder Beseitigung ist gemäß §39 Abs. 
1 Nr. 3 verboten. Der Bebauungsplan sieht keine Beeinträchtigung der Lebensstätte vor. 
 
Durch die Lage der vorgefundenen Brutstandorte bzw. das Vorkommen nachgewiesener 
Säugetierarten im Randbereich des Flurstücks sowie bei Erhalt der im nördliche Randbereich 
existierenden Lebensstätte ist bei Umsetzung des geplanten Projekts bei keiner der genannten 
Spezies mit einer Verlagerung der Reviere oder gar mit einer Bestandsminderung zu rechnen. 
Der im Flurstück vorliegende Gehölzbestand ist von der Planung ausgenommen. Hierzu 
zählen auch jene Sträucher und Bäume, welche als Niststandorte dienten. 
 
Zum Schutz einheimischer Arten muss ein ggf. notwendiger Gehölzschnitt (Hecken) außerhalb 
der Brutzeit (zw. 01. Oktober bis 28. Februar) stattfinden (gemäß §39 Abs. 5 Nr.2 BNatSchG). 
Zudem sind die Verbote des §39 sowie §44 (BNatSchG) zu beachten. 
 
Aus der Sicht des Gutachters liegen unter Beachtung der Hinweise keinerlei 
artenschutzrechtliche Bedenken vor. Mit negativen Auswirkungen auf die Vogelwelt 
und weitere in diesem Gutachten betrachteten Artengruppen ist nicht zu rechnen. 
 
 
Bitterfeld-Wolfen, 18.11.2022 
 
 
 
 
 
 
Gerfried Klammer 
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Karten 
 

Flurstück 326/3 
Karte 1 : Vögel (Flurstück 326/3) 
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Karte 2: Säugetiere (Flurstück 326/3) 
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Flurstück 326/a 
Karte 3: Vögel (Flurstück 326/a) 
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Karte 4: Säugetiere (Flurstück 326/a) 
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Karte 5: Pflanzen und Insekten (Flurstück 326/a) 
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Bildnachweise  
 

Flurstück 326/3 
 
Abbildung 1: Buntspecht-Höhle in Linde 

 
 
Abbildung 2: singender Trauerschnäpper 
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Abbildung 3: Eurasisches Eichhörnchen 

 
 

Abbildung 4: Fichte mit Eichhörnchenkobel 
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Abbildung 5: Eichhörnchenkobel 
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Flurstück 326/a 
 
Abbildung 6: brütende Singdrossel 

 
 
Abbildung 7: brütende Ringeltaube 
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Abbildung 8: Amselnest 

 
 
Abbildung 9: blühender Aronstab 
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Abbildung 10: tote Linde 
Heimstätte für Mückenfledermaus und Eremit (Juchtenkäfer) 
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Abbildung 11: Hängeplätze der Fledermäuse 

 
 
Abbildung 12: Kot des Eremiten 
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